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Stellungnahme 

 
 
GEMEINDE Kleinneuhausen – vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Bürgersolarpark Kleinneuhausen“ 

 
Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

Sehr geehrte Frau Prill, 
 

nach den uns vorliegenden Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung. 

Es soll in der Gemeinde Kleinneuhausen eine Fläche von ca. 80 ha erschlossen werden. Im 

Plangebiet ist eine Agri-PV-Anlage vorgesehen, die eine Doppelnutzung, ackerbauliche 

Bewirtschaftung und Gewinnung erneuerbarer Energie, ermöglicht. 

Wenn die Landwirtschaft diesem Planvorhaben zugestimmt hat, bleiben noch Veränderun-

gen der klimatischen Verhältnisse am Standort.  

Die anlagenbedingten Wirkungen auf die Schutzgüter, besonders der dort vorhandenen 

fruchtbare Böden sowie der Flora und Fauna bleiben bei den Maßnahmen weitgehend außer 

Acht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Martin Görner 
Leiter der AAT 


